
Satzung 

Turn- und Sportverein Vinnhorst e.V. von 1956 
 

I. Name, Sitz und Zweck 
§ 1 

 

1. Der Verein führt den Namen Turn- und Sportverein Vinnhorst e.V. von 1956 und hat seinen Sitz 

in Vinnhorst. 

 

2. Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports.  

Der Vereinszweck wird u. a. verwirklicht durch: - die Durchführung von Sportangeboten, Kursen 

und Veranstaltungen im Freizeit-, Präventions- und Rehabilitationssport sowie Integrations- und 

Inklusionssport - die Organisation des Trainingsbetriebs und von Wettkämpfen im Leistungssport, - 

den Betrieb eines gesundheitsorientierten Fitnessstudios, - Angebote für bestimmte Zielgruppen wie 

Kinder und Jugendliche, Senioren, Migranten; - die Zusammenarbeit/Kooperation mit Schulen, 

Kinderbetreuungseinrichtungen und Seniorenbetreuungseinrichtungen, - eigenständige Jugendarbeit 

und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements - die Übernahme der Trägerschaft für Ganzta-

ges und weiterer Angebote an Schulen, - den Betrieb von Kindertagesstätten. 

Der Verein ist politisch, konfessionell und ethnisch neutral. 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S. des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in 

erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch un-

verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

3. Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Hannover eingetragen. 

 

§ 2 

 

Der Verein ist Mitglied des Deutschen Olympischen Sportbundes e.V. (DOSB) und seiner Unter-

verbände sowie des Landessportbundes Niedersachsen und seiner Gliederungen. 

 

 

II. Mitgliedschaft 
§ 3 

 

1. Die Mitglieder des Vereins unterscheiden sich in: 

 

a. Ordentlichen Mitgliedern 

b. Ehrenmitgliedern  

 

2. Ordentliche Mitglieder sind alle Mitglieder, die sich regelmäßig sportlich im Verein betätigen 

und passive Mitglieder, die nicht regelmäßig an sportlichen Aktivitäten teilnehmen. 

 

3. Ehrenmitglieder werden von der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der anwe-

senden Mitglieder ernannt. Sie müssen sich um den Verein besonders verdient gemacht haben. Eh-

renmitglieder haben alle Rechte und Pflichten der ordentlichen Mitglieder. 

 

 

 



§ 4 

 

1. Die Aufnahme aller Mitglieder erfolgt durch den Hauptvorstand. Alle Neuaufnahmen sind je-

weils zahlenmäßig auf der nächsten Mitgliederversammlung bekannt zu geben. 

 

2.  Jede natürliche Person kann als Mitglied aufgenommen werden. 

Zur Aufnahme in den Verein sind Voraussetzung: 

a. Schriftliche Anmeldung beim Vereinsvorstand 

b. Zahlung der festgesetzten Aufnahmegebühr und der Vereinsbeiträge 

 

3. Gegen eine ablehnende Entscheidung ist Einspruch zulässig, über den die Mitgliederversamm-

lung entscheidet. Bei allen Entscheidungen ist eine einfache Stimmenmehrheit erforderlich. 

 

§ 5 

 

1. Von den Mitgliedern werden Aufnahmegebühren, Beiträge (Jahresbeiträge und Spartenbeiträge) 

erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und dessen Fälligkeit werden von der Mitgliederversamm-

lung bestimmt. Die Höhe des Spartenbeitrages und dessen Fälligkeit werden vom Vorstand be-

stimmt. Die Höhe der Aufnahmegebühr wird vom Vorstand bestimmt. 

In besonderen Fällen kann der Vorstand auf Antrag Stundung, Ermäßigung oder Erlass des Beitra-

ges beschließen. 

 

2. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

 

3. Aufnahmegebühr und Beiträge werden in der Regel im Bankeinzugsverfahren erhoben. Das Nä-

here regelt die Beitragsordnung, die vom Vorstand erlassen wird und nicht Bestandteil der Satzung 

ist. Wer über ein halbes Jahr mit seinem Beitrag im Rückstand ist und ihn trotz zweimaliger Mah-

nung nicht bezahlt, kann nach den Bestimmungen des § 6 aus dem Verein ausgeschlossen werden. 

Über den Ausschluss wegen Beitragsrückstände entscheidet der Hauptvorstand. 

 

§ 6 

 

1. Mitglieder, die der Satzung, von dem Vorstand erlassene Ordnungen oder den Beschlüssen von 

Mitgliederversammlung und Vorstand zuwiderhandeln oder sich grober Verstöße gegen den Verein 

im Allgemeinen schuldig machen, können aus dem Verein ausgeschlossen werden. Hierüber ent-

scheidet der Vorstand mit Einbeziehung des Ehrengerichts mit einfacher Stimmenmehrheit. 

Vor der Entscheidung hat er dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich mündlich oder schriftlich zu 

äußern; hierzu ist das Mitglied unter Einhaltung einer Mindestfrist von zehn Tagen schriftlich auf-

zufordern. 

 

2. Gegen seine Entscheidung ist die Anrufung der Mitgliederversammlung zulässig, die ebenfalls 

mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder endgültig entscheidet. Die Anrufung 

hat keine aufschiebbare Wirkung. 

 

§ 7 

 

Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Anzeige an den Hauptvorstand. 

Im Todesfall erlischt die Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung. 

Der Mitgliedsbeitrag ist bis zum Schluss des Kalendervierteljahres zu entrichten, in dem die Aus-

trittsanzeige beim Vorstand eingeht. Vereinseigentum ist zurückzugeben. 

Mitglieder, deren Mitgliedschaft erloschen ist, haben keinen Anspruch auf Anteile aus dem Vermö-

gen des Vereins. Andere Ansprüche gegen den Verein müssen binnen sechs Monaten nach Erlös-

chen der Mitgliedschaft durch eingeschriebenen Brief geltend gemacht und begründet werden. 



III. Organe 
§ 8 

Der Verein wird verwaltet durch: 

 

a) die Mitgliederversammlung 

b) den Vorstand 

c) den Turn- und Sportausschuss 

 

1. Vorstand 
§ 9 

Der Vorstand besteht aus: 

1. dem Hauptvorstand 

 

a)  Präsident/in 

b) 1. Stellvertretende/r Präsident/in 

c) 2. Stellvertretende/r Präsident/in 

d) Schriftwart/in 

e) Schatzmeister/in 

 

2. dem erweiterten Vorstand  

 

f) Hauptturnwart/in   j)  Sportarzt/Sportärztin 

g) Jugendwart/in   k) Vorstandsmitglied z.b.V. 

h) Pressewart/in       (es können bis zu drei Vorstandsmitglieder gewählt werden) 

i) Sozialwart/in   l) Geschäftsführer/in 

 

3. Die/der Präsident/in und die stellvertretenden Präsident/en/innen sowie der/die Schriftwart/in und 

Schatzmeister/in sind Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Jeweils zwei von ihnen vertreten gemein-

schaftlich den Verein. 

 

4. Die Wahl erfolgt durch die Mitgliederversammlung jeweils auf zwei Jahre, und in abwechselnder 

Reihenfolge. 

 

Gruppe 1: a, c, d, f, g, i, k 

Gruppe 2: b, e, h, j, l 

 

5. Nach Ablauf des Vereinsjahres bleibt der bisherige Vorstand bis zur Neu- oder Wiederwahl des 

Vorstandes im Amt. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist der Hauptvorstand 

berechtigt, bis zur nächsten Mitgliederversammlung den vakanten Posten kommissarisch zu beset-

zen. 

 

6. Der Vorstand fällt seine Entschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des/der  Präsident/en/in. Der Vorstand ist bei der Anwesenheit der Hälfte 

seiner Mitglieder beschlussfähig. 

Vorstandsbeschlüsse können auch auf schriftlichem oder elektronischem Wege sowie fernmündlich 

(zum Beispiel im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz) gefasst werden, wenn die Beschluss-

fassungsgegenstände allen Vorstandsmitgliedern vorher per E-Mail zugänglich gemacht wurden 

und die einfache Mehrheit der Vorstandsmitglieder an der Beschlussfassung mitgewirkt hat. 

 

7. Der Vorstand kann verbindliche Ordnungen erlassen, welche nicht Bestandteil der Satzung sind. 

Die Ordnungen werden mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder des Vorstandes be-

schlossen. 



 

2. Turn- und Sportausschuss 
§ 10 

1. Der Turnausschuss besteht aus: 

 

a) Hauptturnwart/in g) Seniorensportwart/in 

b) Oberturnwart h) Mutter- und Kind-Turnwart/in 

c) Frauenturnwartin i) Schwimmwart/in 

d) Frauengymnastikwartin j) Tanzsportwart/in 

e) Jugendturnwart k) Faustballwart/in 

f) Jugendturnwartin l) Rhythmische Sportgymnastikwart/in 
  

2. Der Sportausschuss besteht aus: 

 

a) Spartenleiter/in Handball f) Badmintonwart/in 

b) Männerhandballwart g) Volleyballwart/in 

c) Frauenhandballwart/in h) Spartenleiter/in Fußball 

d) Jugendhandballwart/in i) Fußballwart/in 

e) Leichtathletikwart/in j) Fußballjugendwart/in 

 

Den Mitgliedern  im Turn- und Sportausschuss wird ein Stimmrecht im erweiterten Vorstand einge-

räumt. 

Der Turn- und Sportausschuss kann durch die Aufnahme neuer Sparten jederzeit erweitert werden. 

 

3. Die einzelnen Sparten des Vereins wählen ihren Spartenleiter, auch wenn ihre Mitglieder nicht 

stimmberechtigt sind. 

 

4. Der Vorstand ist verpflichtet, den Turn- und Sportausschuss mindestens zweimal im Geschäfts-

jahr zu Vorstandssitzungen einzuladen. Bei Bedarf kann auch öfter eingeladen werden. 

Ein Ausschussmitglied hat außerdem das Recht, auf Antrag unter Angabe des Grundes an der näch-

sten Sitzung des erweiterten Vorstandes teilzunehmen. 

 

3. Mitgliederversammlung 
§ 11 

 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie wird von allen ordentlichen und 

Ehrenmitgliedern gebildet. Jedes Mitglied ab 18 Jahre ist stimmberechtigt. Zum Geschäftsbereich 

der Mitgliederversammlung gehören: 

 

a) Entgegennahme der Kassen- und Revisionsberichte 

b) Entlastung des Vorstandes 

c) Festsetzung der Beiträge und Genehmigung des Haushaltsplanes 

d) Wahl des Vorstandes 

e) Wahl von mindestens zwei Kassenprüfer/innen 

f) Wahl des Ehrengerichts, bestehend aus einem/r Vorsitzenden und zwei Beisitzer/innen 

g) Ernennung von Ehrenmitgliedern 

h) Beschlussfassung über Anträge 

i) Satzungsänderung 

j) Auflösung des Vereins 

 



§ 12 

 

1. Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung und stellt die Tagesordnung auf. Die öffentliche 

Mitgliederversammlung findet regelmäßig im 1. Vierteljahr eines jeden Kalenderjahres statt. 

 

2. Außerordentliche Mitgliederversammlungen beruft der Vorstand nach Bedarf ein oder wenn 

mindestens ein Viertel der ordentlichen Mitglieder unter Angabe des Gegenstandes der Verhand-

lung es schriftlich beantragt. Im letzteren Falle muss die Berufung spätestens 14 Tage nach Eingang 

des Antrages erfolgen. 

 

3. Der Tag und der Beginn der Mitgliederversammlung ist unter Angabe der Tagesordnungspunkte 

drei Wochen vorher durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln des Vereins und an den 

Übungsstätten  sowie auf der Website des Vereins mitzuteilen.  

Die Mitgliederversammlung findet grundsätzlich als Präsenzveranstaltung statt. 

Der Vorstand kann hiervon in begründeten Fällen per Beschluss abweichen. In diesem Fall kann die 

Mitgliederversammlung als Online-Veranstaltung stattfinden („virtuelle Mitgliederversammlung“). 

Hierbei haben Stimmberechtigte, die nicht an der Versammlung in Präsenz teilnehmen, die Mög-

lichkeit, ihre Stimmrechte auf elektronischem Wege auszuüben. Hierfür ist eine eindeutige, fristge-

rechte Registrierung erforderlich. Auch eine Kombination aus Präsenz- und Online-Veranstaltung 

kann der Vorstand begründet beschließen. Die Registrierungsfrist legt der Vorstand anlassbezogen 

fest.  

Daneben (also zusätzlich oder auch gänzlich ohne Präsenzveranstaltung und / oder einer Online-

Veranstaltung) kann durch den Vorstand eine Abstimmung zu allen oder einzelnen Punkten auch in 

Textform (zum Beispiel per E-Mail, Fax oder in Briefform) ermöglicht werden. Hierfür gelten die 

Bestimmungen zur Einberufung sinngemäß. 

 

4. Etwaige Anträge sind dem Vorstand spätestens fünf Tage vor der Versammlung schriftlich einzu-

reichen; andernfalls können sie nur behandelt werden, wenn die Dringlichkeit von der Versamm-

lung anerkannt wird. Die Dringlichkeit des Antrages wird mit einfacher Stimmenmehrheit be-

schlossen 

 

5. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie frist- und ordnungsgemäß einberufen 

wurde ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder. 

 

6. Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift anzufertigen, die von 

der  Präsidentin /vom Präsidenten und der Schriftwartin/dem Schriftwart zu unterschreiben und der 

nächsten Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorzulegen ist. 

 

7. Eine Änderung des Vereinszweckes oder seine Auflösung kann nur die Mitgliederversammlung 

beschließen. Der Antrag muss auf der Tagesordnung stehen und bedarf einer Mehrheit von ¾ der 

anwesenden Stimmberechtigten. 

Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschlos-

sen werden. 

Für alle anderen Abstimmungen genügt eine einfache Mehrheit. Stimmengleichheit bedeutet Ab-

lehnung. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 

 



4. Ehrengericht 
§ 13 

1. Das Ehrengericht setzt sich zusammen 

a) aus einer/m Vorsitzenden 

b) zwei Beisitzer/innen 

2. Die Mitglieder des Ehrengerichts werden auf die Dauer von 4 Jahren von der Mitgliederver-

sammlung gewählt. Wiederwahl ist unbegrenzt möglich. 

3. Das Ehrengericht unterstützt den Vorstand bei Entscheidungen wie unter § 6 dieser Satzung be-

schrieben.  

 

5. Kassenprüfung 
§ 14 

 

1. Die Mitgliederversammlung wählt mindestens zwei Kassenprüfer/innen. Diese dürfen nicht 

Mitglied des Vorstandes sein. 

Jede/r Kassenprüfer/in soll zwei Geschäftsjahre in seinem Amt bleiben, so dass in jeder Mitglieder-

versammlung nur 1 Kassenprüfer/in neu zu wählen ist. Direkte Wiederwahl ist nicht zulässig. 

 

2. Zwei Kassenprüfer/innen haben die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher und Belege 

mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und dem Vorstand jeweils 

schriftlich Bericht zu erstatten. Die Kassenprüfer/innen erstatten der Mitgliederversammlung einen 

Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung 

des/der Schatzmeister/in und der übrigen Vorstandsmitglieder. 

 

 

IV. Verwaltung 
§ 15 

 

1. Vorstandsaufgaben können im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten durch Beschluss 

des Vorstandes entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Auf-

wandsentschädigung nach §3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. 

 

2. Zur Erledigung von Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist der Vor-

stand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten hauptberuflich Beschäftigte 

anzustellen. 

 

3. Die Vorstandsmitglieder und ehrenamtlich für den Verein tätigen Mitarbeiter/innen haben einen 

Aufwendungsersatzanspruch nach §670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen nachweislich 

durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Rei-

sekosten, Porto und Telefon. 

 

§ 16 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§17 

Soweit infolge einer Auflage des Registergerichtes oder einer anderen Behörde eine Satzungsände-

rung erforderlich ist, ist der Vorstand im Sinne von § 26 BGB befugt, diese Satzungsänderung zu 

beschließen. 

 

 

 



§18 

 

Für Schäden oder Verluste, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei Benutzung von Anla-

gen, Einrichtungen und Geräten des Vereins oder bei Veranstaltungen des Vereins erleiden, haftet 

der Verein -soweit rechtlich zulässig- nicht. Die Mitglieder sind versichert im Rahmen der vom 

Landessportbund Niedersachsen und ggf. von Fachverbänden abgeschlossenen Versicherungen. 

 

§19 

 

1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der 

EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) perso-

nenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbei-

tet.  

2. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes 

Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:  

das Recht auf Auskunft zu seinen Daten, das Recht auf Berichtigung seiner Daten, das Recht auf 

Löschung seiner Daten, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung seiner Daten, das Recht auf 

Datenübertragbarkeit, das Widerspruchsrecht und das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbe-

hörde.  

3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 

personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehören-

den Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. 

Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hi-

naus. 

4. Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der DSGVO und dem BDSG bestellt der 

geschäftsführende Vorstand einen Datenschutzbeauftragten, wenn die gesetzlichen Regeln es erfor-

dern. 

 

 

V. Auflösung 
§20 

 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen des Vereins an die Stadt Hannover, die das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige Zwecke zur Förderung des Sports zu verwenden hat. 

 

 

VI. Inkrafttreten 
§21 

 

Diese Satzung wurde am 15.11.1956 in der Mitgliederversammlung beschlossen und in der Folge-

zeit mehrmals geändert.  

Geändert durch Mitgliederbeschluss   vom 27.01.1967 

Geändert durch Mitgliederbeschluss   vom 29.01.1971 

Geändert durch Mitgliederbeschluss   vom 28.02.1986 

Geändert durch Mitgliederbeschluss   vom 26.02.2010 

Geändert durch Vorstandsbeschluss   vom 26.01.2011 

Geändert durch Mitgliederbeschluss   vom 16.07.2021 


